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Protokoll 
über die, am Mittwoch den 27.09.2023,  

um 18.30 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses 

ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES 
ÖFFENTLICHER TEIL 

 
Fraktion ÖVP:  Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vizebgm. Jutta Polzer,  

StR DI Friedrich Brandstetter, StR Thomas Tweraser,  
StR Markus Naber MA MSc,StR Susanne Stejskal,  
GR Gaby Schwarz, GR Nikolaus Niemeczek BSc,  
GR Josef Rothensteiner, GR MR i.R. Kurt Heuböck,  
GR Ing. Jochen Pintar, GR Raffael Herzog 

Fraktion GRÜNE:   Vizebgm. Ingrid Burtscher, StR Philip Renner,  
GR Michael Sigmund, GR Rudolf Mlinar,  
GR Christine Leininger, GR Mag. Elisabeth Reinthaler MSc 

Fraktion SPÖ:  StR Alfred Gruber, StR Scheibelreiter, GR Dr. Peter 
Grosskopf, GR Ingeborg Holzer,  
GR Ing. Thomas Ded, GR Anton Strombach,  

Fraktion WIR:  StR Wolfgang Kalchhauser, StR Maria Auer, GR DI Helmut 
Schoder, GR Ing. Manfred Woletz 

Fraktion FPÖ:  GR Anna-Leena Krischel bakk.phil 
   
 
Entschuldigt:   GR Manfred Hebenstreit, (ÖVP), GR Günter Fahrner (WIR), 
 GR Felix Renner (GRÜNE), GR Katharina Krenn (SPÖ),  
    
Unentschuldigt:    
 
Entschuldigt    
verspätet:   GR Gaby Schwarz – kommt während Top 2 
 GR Ing. Thomas Ded – kommt nach dem Bericht 

Jahresabschluss PKomm 2022 
 
Frühzeitig verlassen:  
Auskunftspersonen: StADir. Andrea Hajek  
Schriftführerin: Evelyn Stattin  
Beginn: 18:30 Uhr 
Ende: 20:13 Uhr 

 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen 
sind erfolgt, die Beschlussfassung ist gegeben.  
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Es liegt 1 Dringlichkeitsantrag vor 
 
1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 27.09.2023 eingebracht von Vizebgm. Jutta Polzer bezüglich 
der Präsentation des Jahresabschlusses 2022 der PKomm GmbH durch die 
Wirtschaftsprüfungskanzlei Ecovis, vertreten durch Herrn Pessl.  
 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 31 statt.  
  

 
 
Zu Top 01 – Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 28.06.2023 
 
Es liegt eine Einwendung zum Protokoll vom 28.06.2023 vor: 
 
Fraktion Pro Pressbaum SPÖ 
Dr. Peter Grosskopf 
 
An das  
Stadtamt 
Frau Stadtamtsdirektorin Hajek  

August 2023 
 
Einwendungen  
gegen das Sitzungsprotokoll vom 28.06.2023  
 
Begründung: 
Im TOP 26 ist zum Gegenantrag von Bgm Schmidl-Haberleitner der Sachverhalt des Antrags 
als Behauptungen der SPÖ protokolliert, obwohl er inhaltlich dem im TOP 2 dem GR präsen-
tierten Bericht des Prüfungsausschusses über tatsächlich erfolgte Gebührenerhöhungen ent-
spricht und nachweislich belegte Ergebnisse von Kontrollberechnungen der Wasserbezugs-
grundgebühr durch das Bauamt enthält.  
 
Anschließend sind dazu Feststellungen protokolliert, die vom Bgm weder inhaltlich noch in 
der protokollierten Form getätigt wurden und zumindest teilweise nicht den Tatsachen ent-
sprechen. Die dazu von mir an Herrn Bgm und die beiden Vizebürgermeisterinnen übermit-
telten Richtigstellungen blieben bis jetzt unwidersprochen und unerwidert . 
 
Antrag auf Protokolländerung: 
Ich beantrage daher statt diesen protokollierten Behauptungen und Feststellungen im Pro-
tokoll festzuhalten, dass Herr Bgm die Richtigkeit der Sachverhaltsdarstellung des SPÖ-An-
trags sowie die Kontrollberechnungen anzweifelt und deshalb gemeinsam mit dem Koali-



Gemeinderatssitzung 2023-09-27 – öffentlicher Teil 
 

3 
 

tionspartner den in der Folge protokollierten Gegenantrag zur Überprüfung des Sachverhalts 
durch den Ausschuss für Finanzen stellt.  
 
Für die Fraktion Pro Pressbaum SPÖ 
Dr. Peter Grosskopf 
 
(Dr. Peter Grosskopf)  
 
GR Dr. Grosskopf stellt den  
Antrag: 
Der Gemeinderat möge der Änderung für das Protokoll vom 28.06.2023 
zustimmen und genehmigen.  
Entscheidung: 
Dagegen: Fraktion ÖVP, Fraktion Grüne,  
Stimmenthaltung: StR Tweraser, StR Renner, GR Reinthaler,  
Wortmeldungen: Bgm. Schmidl-Haberleitner, StR Gruber,  
 
Mehrheitlich abgelehnt. 
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Wortmeldungen: StR Naber MA MSc, GR Rothensteiner   
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Folgende Tagesordnungspunkte werden im öffentlichen Teil abgesetzt:  
 
3. Vertragsänderung Zusatzvereinbarung Bankomatkassa (StR Naber MA MSc) 
4. Straßenbeleuchtung (Schwabendörfl + Frauenwart) (Vizebgm. Burtscher) 
6. Wartungsvertrag E-Ladestation (GR Sigmund) 
11. Auftragsvergabe STAUDENBEETE entlang Radweg T2.1 (Vizebgm. Burtscher) 
15.  Auftragsvergabe Sirenenwartung (Vizebgm. Polzer) 
16. Bericht: Umgestaltung unseres Friedhofes (Vizebgm. Polzer) 
17.  Klimabündnis (GR Sigmund) 
21.  Kündigung Hot Spot vor dem Rathaus (StR Tweraser) 
25.  Genossenschaftsgründung Energiegemeinschaft (GR Heuböck) 
26.  Instandhaltung Wanderwege (GR Heuböck) 
27. Hüttenverleih – Regressmöglichkeit bei Schäden nach Rückgabe (GR Hebenstreit) 
30.  Erlass einer Archiv- und Benutzerordnung Stadtarchiv Pressbaum (StR Stejskal) 
 

Nicht öffentlichen Teil 
35.  Ehrungen (StR Tweraser) 
 

 
 
Nunmehr wird in die Tagesordnung wie folgt eingegangen: 
 
 

Öffentlicher Teil 
1. Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 28.06.2023 

2. Bericht Prüfungsausschuss (GR Dr. Grosskopf) 

3. Vertragsänderung Zusatzvereinbarung Bankomatkassa  (StR Naber MA MSc) 

4. Straßenbeleuchtung (Schwabendörfl + Frauenwart) (Vizebgm. Burtscher) 

5. Projekt Straßenbau Schwabendörfl- Auftragsvergabe Bauleistungen (Vizebgm. Burtscher) 

6. Wartungsvertrag E-Ladestationen (GR Sigmund) 

7. Auftragsvergabe: Winterdienst für den Radweg Teil 2 (Vizebgm. Burtscher) 

8. Projekt Radweg T2.1 – nachträgliche Auftragsvergabe (Vizebgm. Burtscher) 

9. Projekt Radweg T2.1 – Auftragsvergabe Vermessungsarbeiten (Vizebgm. Burtscher) 

10. Projekt Radweg T2.1 – Auftragsvergabe Prüfmaßnahmen Straße (Vizebgm. Burtscher) 

11. Auftragsvergabe STAUDENBEETE entlang Radweg T2.1 (Vizebgm. Burtscher) 

12. Übertragung für Auftragsvergabe Planung „Sparbrücke“ (Vizebgm. Burtscher) 

13. Subventionierung FF Pressbaum (Vizebgm. Polzer)  

14. Feuerwehr Rekawinkel: Grundstücksankauf (Vizebgm. Polzer)  

15. Auftragsvergabe: Sirenenwartung (Vizebgm. Polzer)  

16. Bericht: Umgestaltung unseres Friedhofes (Vizebgm. Polzer)  

17. Klimabündnis (GR Sigmund) 

18. Geschenkannahme (GR Sigmund) 

19. Plakatierung (StR Tweraser) 

20. EDV - Erneuerungen (StR Tweraser) 
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21. Kündigung HOT Spot vor dem Rathaus (StR Tweraser) 

22.   Löschungserklärung (StR DI Brandstetter) 

23.   Grundabtretung, Kaiserbrunnstraße 49 (StR DI Brandstetter) 

24.   Grundabtretung, Kaiserbrunnstraße 39 (StR DI Brandstetter) 

25. Genossenschaftsgründung Energiegemeinschaft (GR Heuböck) 

26. Instandhaltung Wanderwege (GR Heuböck) 

27. Hüttenverleih - Regressmöglichkeit bei Schäden nach Rückgabe (GR Hebenstreit) 

28.   Instandhaltung Fuhrpark Wirtschaftshof (GR Ing. Strombach) 

29.   Mietvertrag Scania PKomm (GR Ing. Strombach) 

30. Erlass einer Archiv- und Benutzerordnung Stadtarchiv Pressbaum (StR Stejskal) 

31.   Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

32.   Berichte 

 
Zu Top 03 - Vertragsänderung/Zusatzvereinbarung Bankomatkasse POS-
Terminals–Terminaltausch (StR Naber MA MSc) 
Wird abgesetzt 
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Der Dringlichkeitsantrag wird vor den restlichen Tagesordnungspunkten 
behandelt. 
Zu Top 31 – Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen.  
 

 
 
 
 
Der Jahresabschluss PKomm 2022 liegt dem Protokoll bei.  
 
 
Wortmeldungen: GR DI Schoder, Vizebgm. Polzer, StR Kalchhauser 
(Stellungnahme liegt dem Protokoll bei), StR Scheibelreiter, Vizebgm. Polzer, 
GR Dr. Grosskopf, GR Ing. Woletz, StR Gruber, GR Rothensteiner,  
 
GR Ing. Ded nimmt an der Gemeinderatssitzung teil. 
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Zu Top 04 – Straßenbeleuchtung Schwabendörfl+Frauenwart 
Wird abgesetzt 
 
Zu Top 05 – Projekt Straßensanierung Schwabendörfl Vergabe der 

Bauleistungen 
Sachverhalt: (vorbereitet von Vizebgm.in Burtscher/Werner Dibl): 

Seitens der Stadtgemeinde ist es beabsichtigt im Ortsteil Schwabendörfl den 1. Teil 
der Straßensanierung für 2023/2024 durchzuführen. Zugleich soll die WVA 
(Wasserversorgungsanlage) und die Straßenbeleuchtung auf Stand gebracht bzw.  
erneuert werden. Alle Straßenzüge umfassen ca. 1.800 lfm, davon werden nunmehr 
ca. 594 lfm (grün markierter Bereich lt. Planskizze) saniert und es ist ein Gesamtbudget 
von € 700.000 eingeplant. 

PROJEKTKOSTEN – ÜBERSICHT / AUSGABEN 
STR-BAU  310.000 inkl.Ust. 
STR-Beleuchtung  180.000 inkl.Ust. 
WVA Bedeckung aus KIP 50% 

WVA SanProj allgem. 50% 
210.000 exkl.Ust. 

SUMME  700.000 
 

PROJEKTKOSTEN – ÜBERSICHT / EINNAHMEN (Bedeckung) 
Überschuss RA 2022 siehe GR 29.3.2022 100.000 
KIP Förderung bereits eingelangt 

anteilig STR/Bel. 245.000 
350.000 

BZ 2023 112.000 von 293.000 gesamt 
bereits eingelangt 

112.000 

Rückführung aus WVA  83.000 
Überschuss RA 2022 Änderung Anteilig v. Linksabbieger R. Anday Str. bzw. 

Radweg Dürrwien 
55.000 

SUMME  700.000 
 

Der Finanzierungsplan wurde am 12.9.2023 adaptiert und festgelegt. Die 
„Feinabstimmung“ und genaue Zuordnung zwischen den Abteilungen Finanz und 
Bauamt ist noch ausständig. 
Diesbezügliche Projektdarstellung erfolgt im gerade in Ausarbeitung befindlichen NVA 
2023. 
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Die jeweiligen Ingenieurleistungen wurden bereits in der GR-Sitzung am 28.6.2023 
beschlossen, bereits beauftragt und die Ausschreibung durchgeführt. 
Die jeweiligen Firmenlisten wurden mit Bürgermeister und Vizebürgermeisterin vorab 
(Mail 21.8.2023) abgestimmt. 

Die am 1.9.2023 stattgefundene Angebotseröffnung hat nunmehr als jeweils 
Billigstbieter folgende Firmen ergeben und werden in den Prüfberichten des DI Denk 
zur Vergabe empfohlen; die Nachträge der Firma eww werden durch das Büro L.U.X. 
GmbH geprüft: 



Gemeinderatssitzung 2023-09-27 – öffentlicher Teil 
 

14 
 

• für die STR-Bauarbeiten Leyrer & Graf EUR 202.228,85 inkl.Ust. 
• für die WVA   wds    EUR 207.513,51 exkl.Ust. 
• für die STR-Beleuchtung Tiefbau wds  EUR   59.230,44 inkl.Ust. 

   als Nachtrag N.49  Installation eww EUR   57.851,27 inkl.Ust. 
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Ausschussempfehlung vom 5.9.2023: Vergabe nach Prüfung und Vergabeempfehlung 
von DI Denk bzw. von L.U.X. - EINSTIMMIG 

Wortmeldungen: StR Gruber, GR DI Schoder,  
 
Vizebgm. Burtscher stellt folgende Anträge  
 
Antrag 1:  
Der GR möge die Auftragserteilung zur Durchführung der Straßenbauarbeiten nach 
Vergabeempfehlung von DI Denk (Prüfbericht) gemäß Angebot der Firma Leyrer & 
Graf BaugesmbH in der Höhe von € 202.228,85 inkl.Ust. beschließen. 
 
Bedeckung/Verbuchung gegeben 
5/612013-060201 Proj. STR Bau Schwabendörfl_Anteil Straße 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
  
 
Antrag 2: 
Der GR möge die Auftragserteilung zur Durchführung der Arbeiten an der WVA 
(Wasserversorgungsanlage) nach Vergabeempfehlung von DI Denk (Prüfbericht) 
gemäß Angebot der Firma WDS Bau GmbH in der Höhe von € 207.513,51 exkl.Ust. 
beschließen. 
 
Bedeckung/Verbuchung gegeben 
5/850192-062000 Proj. STR Bau Schwabendörfl_Anteil Wasser 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
 
Antrag 3: 
Der GR möge die Auftragserteilung zur Durchführung der Arbeiten an der 
Straßenbeleuchtung (Tiefbau) nach Vergabeempfehlung von DI Denk gemäß Angebot 
der Firma WDS Bau GmbH in der Höhe von € 59.230,44 inkl.Ust. beschließen. 
 
Bedeckung/Verbuchung gegeben 
5/612013-060502 Proj. STR Bau Schwabendörfl_Anteil STR Beleuchtung 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Antrag 4: 
Der GR möge die Auftragserteilung zur Durchführung der Arbeiten an der 
Straßenbeleuchtung (Installation & Montage) nach Vergabeempfehlung vom Büro 
L.U.X. GmbH gemäß Angebot N49 der Firma eww Anlagentechnik GmbH in der Höhe 
von € 57.851,27 inkl.Ust. beschließen. 
 
Bedeckung/Verbuchung gegeben 
5/612013-060502 Proj. STR Bau Schwabendörfl_Anteil STR Beleuchtung 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 

• Glasfaserausbau  
Sachverhalt vorbereitet von Bgm. Schmidl-Haberleitner 

Herr Bgm. Schmidl-Haberleitner hat am 26.09.2023 durch DI Florian Denk die 

Mitteilung erhalten, dass für die Mitverlegung des Glasfaserkabels mit der 

Straßenbeleuchtung die Herstellungskosten von € 30,-- zzgl. Ust /lfm betragen und 

bei Herstellung einer Einzelkünette € 70,-- zzgl Ust./lfm belaufen.  

Somit ist es jedenfalls sinnvoll den Glasfaserausbau beim Projekt Straßenbau 

Schwabendörfl Bauteil 1 durchzuführen.  

Die Gesamtkosten (netto) belaufen sich bei der Mitverlegung des Glasfaserkabels 

mit der öffentlichen Beleuchtung 700m x € 30,-- zzgl. Ust/lfm = € 21.000,-- zzgl. Ust.  

Bei Verlegung der Einzelkünette belaufen sich die Kosten 700m x € 70,-- zzgl. 

Ust/lfm € 49.000,-- zzgl. Ust. Eine Abklärung, ob die Leerverrohrung mittels 

Einzelkünette oder Mitverlegung des Glasfaserkabels in der offenen Künette erfolgen 

kann, wird durch DI Florian Denk erfolgen.  

 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 

Antrag: 
Der GR möge, die Verlegung der Leerverrohrung für den Glasfaserausbau an die 

Firma WDS mit Kosten von max. € 49.000,-- zzgl. Ust. für ca. 700lfm beschließen. 

 Bedeckung: 5/612013-060201 Proj. STR Bau Schwabendörfl_Anteil Straße 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
 
 
 



Gemeinderatssitzung 2023-09-27 – öffentlicher Teil 
 

24 
 

Zu top 06 - Wartungsvertrags E-Ladestationen 
Wird abgesetzt 

 
zu Top 07  –  Auftragsvergabe Winterdienst Radweg T2 
 
Sachverhalt (vorbereitet Vizebgm. Burtscher/ GR Hebenstreit) 
Fa. Braunias verlangt für den Radweg Teil 2 vom Kreisverkehr bis einfahrt Aura rund 

€ 6.000, --. Sollte der Wirtschaftshof den Radweg mit dem vorhandenen 

Winterdienstgerät übernehmen, könnten wir die Summe halbieren und der 

Winterdienst kostet rund € 3.000,--. 
Diese Summe setzt sich zusammen aus:  

Streumittel, 

Mannstunden, man braucht etwas mehr Zeit fürs Räumen, als wenn man nur 

durchfährt 

Treibstoff, auch hier wird mehr im Vollbetrieb der Maschine benötigt, 

Abnützung von Streuer, Streuteller, Schürfleisten, insg. der Maschine  

(Serviceleistung ist Stundenabhängig) Fa. Stangl Citymaster 1650, 

Winterdienstkontrollen vermehrt da auch derjenige der den Winterdienst über hat- die 

volle Verantwortung trägt,  

Man muss die jeweiligen Haushaltstellen im VA 23/24 berücksichtigen 

 

Vizebgm. Burtscher stellt den  

Antrag: 
Der Gemeinderat möge den Winterdienst für den neuen Radweg T2.1 zur Betreuung 

durch unseren Wirtschaftshof beschließen.   

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
Wortmeldungen: Vizebgm. Burtscher, StR Gruber,  
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Zu Top 08 – Projekt Radweg T2.1 – nachträgliche Auftragsvergabe 
 Leyrer & Graf für STR und eww für STR-Beleuchtung 
 
Sachverhalt:(vorber. Vizebgm.in Burtscher / Werner Dibl): 
Es wird auf den Projektbeschluss vom 14.12.2022 Top 15 für das Projekt Geh- und 
Radweg T2.1 Bezug genommen.  
Übersicht Projektkosten (inklusive anteiliger Ingenieurleistungen) 

STR 545.000 inkl.Ust. 
ABA – Schmutz- und Regenwasser 85.000 exkl.Ust 
WVA 170.000 exkl.Ust. 
Summe 800.000  

 

Des Weiteren auf die GR Beschlüsse vom 29.3.2023 Top 8 mit denen die 
Bauleistungen nach Ausschreibung & Prüfung an die Firmen Leyrer & Graf (ca. € 
285.000 inkl.Ust.) und WDS Bau (ca. € 160.000 exkl.Ust.) vergeben wurden sowie auf 
den StR Beschluss vom 21.4.2021 Top 3 zur Vergabe zur Straßenbeleuchtung-
Instandhaltung Nachtrag N05 in der Höhe von ca. € 85.000 inkl.Ust. an die Firma eww. 
Auf Grund der stattgefundenen Verkehrsverhandlungen im Juni 2023 durch die BH St 
Pölten für die Baufirmen wds, Pittel und L&G ergaben sich einige Abänderungen bzw. 
hatten diese auch Auswirkungen auf den Zeitplan und leider auch auf die Kosten 

•        die Firma L & G konnte den angestrebten Fertigstellungstermin 4.9. 
(Schulbeginn!) leider nicht halten, mit allen Restarbeiten ist mit einer 
Fertigstellung Ende September / Mitte Oktober 2023 zu rechnen 

•        auf Grund der Vorgaben der Straßenbauabteilung bezüglich Wegfall des roten 
Streifens und Wiederherstellung des Fahrbahnaufbaues an der Nordseite der 
LB44 und den übertragenen Leistungen zur Gehsteigwiederherstellung nach 
der WVA ist mit Zusatzkosten von ca. 75.000 exkl./90.000 inkl.Ust. zu rechnen 

•        die Wiederstellungskosten nach der WVA im Ausmaß von ca. 20.000 exkl.Ust. 
zwischen WDS und L & G heben sich auf 

•        diesbezügliche Kosten sind im Rahmen des Projektbeschlusses abgedeckt !!! 
der ergänzende Auftrag an die L & G ist allenfalls noch zu beschließen, wenn 
auch im nach hinein   

Betreffend der anstehenden Kosten für die Straßenbeleuchtung – die Firma eww hat 
ja mit Nachtrag NA05 bereits 2021 den Auftrag erhalten, wir warteten ja bisher mit 
der Umsetzung auf das gegenständliche Projekt Radweg – ist möglicherweise mit 
Mehrkosten zu rechnen. Um eine noch größere Verwirrung vor Ort zu vermeiden, wer 
wann wie die Aufgrabungen durchführt, wurden die beauftragten Baufirmen WDS, 
Pittel und L&G mit den Tiefbaumaßnahmen für die Straßenbeleuchtung betraut. 
Seitens der Firma eww erging die Rückmeldung, dass mit Mehrkosten von max. € 
15.000 inkl.Ust. zu rechnen ist. 
  
Diese Mehrkosten begründen sich auch teilweise auf die mehrmals wechselnde 
Planungstrasse der EVN Fernwärme im gegenständlichen Bereich. U.a. wurde  
entgegen der bis zuletzt geplante Trassenbeginn am „Westende“ des Kreisverkehrs 
nunmehr am „Ostende“ des Kreisverkehr durchgeführt. 
Auf Grund der Dringlichkeit zur Fortführung des Projektes und der Einhaltung 
der Projektsummen wurde in Abstimmung (Mail 18.7.2023) mit dem 
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Bürgermeister, der Vize.bgm.in und der Stadtamtsdirektion die Zusatzaufträge 
an die Firmen Leyrer & Graf und eww erteilt. 

 
Ausschussempfehlung: 5.09.2023 - Bericht über Auftragserteilung und nachträgliche 
Beschlussfassung im GR. 
 
Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag 1:  
Der GR möge gemäß § 38 NÖ.GO der nachträglichen Beauftragung zur Umsetzung 
des Projektes Geh- und Radweg T2.1 durch die Firma Leyrer & Graf BaugesmbH 
gemäß dem Zusatzangebot vom 15.6.2023 in der Höhe von EUR 93.687,90 exkl.Ust. 
zustimmen. 
Bedeckung/Verbuchung gegeben unter HH-Stellen 
5/612012-060203 “Straße/Straßenbel.-Radwege ab T2.1” für STR (Straße) bzw. 
5/850191-062000  „WVA Sanierung“ für WVA (Wasser) zur anteil. Verrechnung 
 
Wortmeldungen: GR DI Schoder, Bgm. Schmidl-Haberleitner,  
GR Dr. Grosskopf, StR Gruber,  
Entscheidung: 
Dafür: Mehrheit d. GR 
Enthaltungen: GR Niemeczek BSc, GR Ing. Ded, GR Krischel bakk.phil,  
GR DI Schoder, GR Dr. Grosskopf, GR Ing. Strombach, GR Holzer, StR 
Scheibelreiter, StR Gruber, GR Ing. Woletz, StR Kalchhauser,  
Mehrheitlich angenommen 
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Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag 2:  
Der GR möge gemäß § 38 NÖ.GO der nachträglichen Beauftragung zur Umsetzung 
der Straßenbeleuchtung zum Projektes Geh- und Radweg T2.1 durch die Firma eww 
Anlagentechnik GmbH gemäß der einer Kostenschätzung aus Juli 2023 in der Höhe 
von max. EUR 15.000 inkl.Ust. zustimmen. 
 
Bedeckung/Verbuchung gegeben unter HH-Stellen 
5/612012-060203 “Straße/Straßenbel.-Radwege ab T2.1” für STR (Straße) bzw. 
5/612012-060503 „Str.beleuchtung für Rad T2.1“ 
 
Entscheidung: 
Dafür: Mehrheit d. GR 
Enthaltungen: GR Niemeczek BSc, GR Ing. Ded, GR Holzer, GR Strombach,  GR 
Dr. Grosskopf, StR Gruber, StR Scheibelreiter 
Mehrheitlich angenommen 
 

Zu Top 09 – Projekt Radweg T2.1 – Auftragsvergabe Vermessung 
 
Sachverhalt: (vorber. Vizebgm.in Burtscher / Werner Dibl): 
Es wird auf den Projektbeschluss vom 14.12.2022 Top 15 für das Projekt Geh- und 
Radweg T2.1 Bezug genommen.  

Übersicht Projektkosten (inklusive anteiliger Ingenieurleistungen) 
STR 545.000 inkl.Ust. 
ABA – Schmutz- und Regenwasser 85.000 exkl.Ust 
WVA 170.000 exkl.Ust. 
Summe 800.000  

 

Nach Fertigstellung des Geh- und Radweges sind durch die abgeänderten 
Gehsteigbreiten neue Abgrenzungen zwischen dem NÖ Straßendienst (Fahrbahn) 
und der Stadtgemeinde (Gehsteige) mittels einer Vermessung inkl. Eintrag im 
Grundbuch durchzuführen. 

Diesbezügliche Kosten sind im Rahmen des Projektbeschlusses abgedeckt !!! Seitens 
der ÖBA (DI Denk) erfolgte eine Angebotseinholung bei den Büros Koller 
(Billigstbieter), Khatibi und der ARGE DI Trappl/Wailzer.  
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Ausschussempfehlung: 5.09.2023 – Vergabe an das Büro Koller / EINSTIMMIG. 

 
 
Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag:  
Der GR möge die Beauftragung zur Vermessungsarbeiten für das Projekt Geh- und 
Radweg T2.1 durch die Vermessung Koller ZT GmbH gemäß dem Angebot vom 
21.08.2023 in der Höhe von EUR 4.404,00 inkl.Ust. zustimmen. 
 
Bedeckung/Verbuchung gegeben unter HH-Stellen 
5/612012-060203 “Straße/Straßenbel.-Radwege ab T2.1” für STR (Straße)  
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 10 – Projekt Radweg T2.1 – Auftragsvergabe Prüfmaßnahmen 
 
Sachverhalt:(vorber. Vizebgm.in Burtscher / Werner Dibl): 
Es wird auf den Projektbeschluss vom 14.12.2022 Top 15 für das Projekt Geh- und 
Radweg T2.1 Bezug genommen.  

Übersicht Projektkosten (inklusive anteiliger Ingenieurleistungen) 
STR 545.000 inkl.Ust. 
ABA – Schmutz- und Regenwasser 85.000 exkl.Ust 
WVA 170.000 exkl.Ust. 
Summe 800.000  

 

In Vorbereitung der Asphaltierungsarbeiten ist der Unterbau auf Tragfähigkeit und 
Unterbaufestigkeit zu prüfen.  

Diesbezügliche Kosten sind einerseits im Rahmen des Projektbeschlusses (Anteil 
Straße) abgedeckt und andererseits in den Ingenieurleistungen der ÖBA (DI Denk) 
inkludiert. Es erfolgte eine Kostenabfrage (8.9.2023) bei den Büros Geoengineering 
(Billigstbieter), K&K und GEO.  

 

 

Ausschussempfehlung: 5.09.2023 – leider keine möglich, da die Angebote noch nicht 
vorlagen. 
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Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag:  
Der GR möge der Beauftragung für Prüfmaßnahmen für das Projekt Geh- und Radweg 
T2.1 durch das Büro GeoEngineering Prandstötter & Partner OG gemäß dem Angebot 
vom 5.09.2023 in der Höhe von EUR 1.930,00 inkl.Ust. (ca. 35% von Angebotssumme 
€ 5.523,18 inkl.Ust.) zustimmen. 
 
Bedeckung/Verbuchung gegeben unter HH-Stellen 
5/612012-060203 “Straße/Straßenbel.-Radwege ab T2.1” für STR (Straße)  
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 

Zu top 11 – Auftragsvergabe Staudenbeet 
Wird abgesetzt 

 

Zu top 12 – Übertragung für Auftragsvergabe Planung „Sparbrücke“ 
 
Sachverhalt (vorbereitet Vizebgm. Burtscher) 
Die budgetäre Abdeckung für die Auftragvergabe der Planung der „Sparbrücke“ 
Jagersdorfer Steg (Vorbereitung Burtscher, in Absprache mit Finazstadtrat Markus 
Naber und mit Bürgermeister Josef Schmidl Haberleitner) 
 
Das in der „Projektzuführungsliste“ des RA 2022-Überschusses vorgesehene Projekt 
WVA Drucksteigerungsanlage Bartberg im Ausmaß von € 40.000 kommt, bestätigt 
durch die PKomm/Wassermeister, NICHT zur Anwendung bzw. Ausführung,  
 
Vizebgm. Burtscher stellt den  
Antrag: 
Die 20.000,00 Euro für die Planung der Brückenerneuerung für den Jagersdorfer Steg 
mögen aus dem in der Projektzuführungsliste des RA 2022-Überschuss vorgesehene 
Projekt WVA Drucksteigerungsanlage Bartberg im Ausmaß von 40.000,00 Euro zu 
übertragen. 
 
Bedeckung  5/850190-729911 gegeben 
Zuführung  6/612010+829911 
Verbuchung  5/612010-060500 STR im Bau-Brücken, Tunnel, Str.bel. 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
 
 
 
 



Gemeinderatssitzung 2023-09-27 – öffentlicher Teil 
 

31 
 

Zu Top 13 – Subventionierung Reparaturrechnung FF Pressbaum 
Sachverhalt (vorbereitet von Vizebgm. Polzer) 
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Vzbgm. Polzer stellt den  

1. Antrag: Übertragung von € 2.322,38 
HH-St.: Buchung: Konto wird dann von der Finanzabteilung angelegt 

HH-St.: Bedeckung: 1/163-754 Freiwillige Feuerwehr Rekawinkel Transfer an 

sonstige Träger des öffentlichen Rechts, momentan per 22.08.2023 € 6.800,-- 

vorhanden 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
2. Antrag: 
Der Gemeinderat möge, gemäß obigem Ansuchen der FF Pressbaum für die 

notwendige Reparaturrechnung für den TLF 2000 in Höhe von € 2.322,38 eine 

Subvention in dieser Höhe gewähren. Aufgrund der Bedeckungswahl einer FF 

Rekawinkel Haushaltstelle wird der Verwalter der FF Rekawinkel informiert. 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 14 - Feuerwehr Rekawinkel Grundstücksankauf  

Sachverhalt (vorbereitet von Frau Vizebgm Polzer/ Schindlecker) 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 28.06.2023, Top 24 b wurde ein Grundsatzbeschluss 

zum Ankauf des Grundstückes 21/1 im Flächenausmaß von ca. 390m² zum 

Verkehrswert gefasst. 
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Feuerwehr Rekawinkel hat mit den bestehenden Flächen alle Möglichkeiten ausgereizt 

und hat Dank der Zustimmung des angrenzenden Nachbarn, dessen von den 

Bundesforsten gepachtete Wiese als Lagermöglichkeit mitbenutzen dürfen. Ein nicht 

befriedigender Zustand für die FF Rekawinkel und den Nachbarn, da ein Teilrückbau 

der FF Rekawinkel notwendig geworden wäre, um den gültigen 

Bebauungsbestimmungen zu entsprechen. Dafür wurde bereits ein Betrag aus dem 

Überschuss des Rechnungsabschlusses 2022 in der Höhe von Euro 80.000,- 

vorgesehen. 

Deshalb wurden Gespräche mit den Österreichischen Bundesforsten und dem 

Nachbarn geführt, um einen Teil dieser angrenzenden Wiese für die FF Rekawinkel 

anzukaufen. Dies hätte den zusätzlichen Vorteil, keinen Rückbau durchführen zu 

müssen, die Summe für den Ankauf verwenden zu können und so diese Wiese als 

Erweiterungsflächen für die Zukunft zu sichern. 

Nachdem von den Österreichischen Bundesforsten eine positive Rückmeldung kam, 

einer Teilung und dem Verkauf des Teilgrundstückes an die Stadtgemeinde 

Pressbaum zuzustimmen, wurden parallel Verhandlungen mit dem Nachbarn geführt, 
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ein Teilungsplan sowie ein Verkehrswertgutachten beauftragt. Die Zustimmung des 

Nachbarn erfolgte mit der Auflage, die ihm aus den neuen Verträgen entstandenen 

Mehrkosten mit einer Einmalsumme von Euro 5.258,60 abzugleichen. Dies entspricht 

der Abgeltung der höheren Pacht für 10 Jahre. 

Die Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat der Österreichischen Bundesforste unter 

Vorlage des Verkehrswertgutachtens und des Entwurfes des Teilungsplanes des DI 

Khatibi vom 05.07.2023 erfolgt voraussichtlich im September 2023.  

DI Khatibi, Teilungsplan, ca. 2.400.- (momentane Kostenschätzung) 

Verkehrswertgutachten Euro 1.650.- (Beilage 2) 

Die Ausgleichszahlung beträgt Euro 5.258,60.- (Beilage .3) 

Der Ankaufswert des Teilgrundstückes 1 beträgt lt. Verkehrswertgutachten für die aus 

der Messung ergeben 370m² Euro 83.200,00.- (Beilage 4) 

Kosten Notar, ca. Euro 6.328.- (Beilage 5) 

 

 

Mit der vorgesehenen Summe aus dem Rechnungsabschluss 2022 über Euro 80.000,- 

und einer im Nachtragsvoranschlag 2023 vorzusehenden Summe von ca. Euro 

20.000,- für den Ankauf und der noch anfallenden Verfahrenskosten, ist eine gute 

Investition in die Sicherheit unserer Bevölkerung getätigt.  

 

RA 2022 Projekt FF Rekawinkel € 80.000 Rückbau des Zubaus,  

Kontierung 5/163032-010000, in VA 2023 übernommen 

Der tatsächliche Ankauf des Grundstücks würde eine andere Kontierung vorsehen, 

04.08.2023, Info von Danijela 

 

Vizebgm. Polzer stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge den Kaufvertrag für das Grundstück inklusive der 

Vertragskosten beschließen. Vorbehaltlich Beschlussfassung NTVA 2023.  

Kostenaufstellung Liegenschaftsankauf Teilfläche Grundstück 21/1, EZ 564, KG 01907 Rekawinkel

Verkehrswert der Teilfäche 1 des Grundstückes 21/1, EZ 564, KG 01907 Rekawinkel, 370 m²- Zuschreibung zu Grundstück 21/2 € 83 200,00
Rechnung Verkehrswertgutachten Alois Reikersdorfer 03.08.2023 € 1 650,00
Teilungsplan DI Alireza Khatibi, voraussichtliche Kosten lt Tel. vom 11.08.2023 € 2 400,00
Seitens der ÖBF (Dr. Fuchs, DI Herzog) fehlt noch die Freigabe des Teilungsplanes, Freigabe erfolgt erst nach Aufsichtsratssitzung im Sept. 2023
Nach Freigabe des Teilungsplanes erstellt DI Khatibi die Rechnung
Kosten Notariat am Hauptplatz, voraussichtliche Kosten, e- Mail 16.08.2023 € 6 328,00
Kosten Ablöse Differenz Bauzins ÖBF einst und jetzt für Herrn Peter Roesler-Schmidt, Einmalzahlung, e- Mail 14.08.2023 € 5 258,60

€ 98 836,60
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Wortmeldungen: StR Scheibelreiter, Bgm. Schmidl-Haberleitner,  
StR Naber MA MSc,  
Entscheidung: 
Dafür: Mehrheit d. GR 
Stimmenthaltung: GR Ing. Woletz, StR Auer, StR Kalchhauser 
 
Zu Top 15 – Auftragsvergabe: Sirenen Wartung 
Wird abgesetzt 

 
Zu top 16 – Bericht: Umgestaltung Friedhof 
Wird abgesetzt 
 
zu Top 17 – Klimabündnis 
wird abgesetzt 
 
 
zu Top 18 – Geschenkannahme 
Sachverhalt: (vorber. Vizebgm.in Burtscher / Werner Dibl): 
Schenkungsannahme eines Baumes - Japanischen Kirsche 
Der GR der Stadtgemeinde Pressbaum beschließt die Annahme einer Schenkung 
durch Herrn Günter Rointer und Hermann Neidhard, für einen 250 cm hohen Baum, 
im Wert von ca.400,00 Euro plus Lieferkosten (Japanische Kirsche), damit wird der 
abgestorbene Baum vor dem Haus Fröscherstraße 16 ersetzt. 

Herr Hebenstreit hat den abgestorbenen Baum begutachtet, der Wirtschaftshof wird 
den alten Baum entfernen und den neuen Baum einsetzen. 
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Ausschussempfehlung: gibt es keine, wurde nicht im Ausschuss behandelt. 

Ersuchen wurde am Mo 11.9.2023 von Vizebürgermeisterin Burtscher vorgebracht. 
Die Rücksprache bzw. das Einvernahmen mit dem WiHofDir setze ich voraus.  

Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag:  
Der GR möge der Geschenkannahme für den Baum „japanische Kirsche“ 
(Anschaffung und Anlieferung) durch die Herren G. Roitner und H. Neidhart 
zustimmen. 
 
Bedeckung/Verbuchung – nicht erforderlich, keine Kosten !! 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 

• Schenkung eines Strauches - Wolliger Schneeball  
Sachverhalt: (vorber. Vizebgm.in Burtscher / Werner Dibl): 
In Ergänzung bzw. in Vervollständigung des Projektes Haitzawinkel sowie der 
Umsetzung der verordneten 30er Zone soll nunmehr die ausstehende Bepflanzung 
durchgeführt werden. 
 
Schenkung eines Strauches - Wolliger Schneeball 
 
Der GR der Stadtgemeinde Pressbaum beschließt die Annahme einer Schenkung von 
Umweltgemeinderat Sigmund von einem besonders klimafitten Strauch „Wolliger 
Schneeball“ zur Pflanzung in Haitzawinkel – und zwar an jener Stelle, wo lt. Gutachter 
Ing. Roman Koselsky ein Strauch zur optischen Einengung der Straße für die 
gewünschte 30er Zone notwendig ist. 
Am eingefügten Plan ist die Einpflanzstelle gelb markiert. 

Der genannte Strauch soll nach den Plänen des Gutachters vom Wirtschaftshof 
eingepflanzt werden. 

Weiters wird Umweltgemeinderat Sigmund erlaubt, ein kleines, witterungsfestes 
Schild (max. 20 cm breit) mit Erdspieß und der Aufschrift „Gespendet von Michael 
Sigmund“ auf eigene Kosten anfertigen zu lassen und beim Strauch ins Erdreich zu 
stecken. 
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Ausschussempfehlung: am 29.11.2022 machte man die Umsetzung der 30er Zone  
vom Budget abhängig. Im StR 23.5.2023 Top 10 wurden die StVO-Einrichtungen im 
Ausmaß von € 2.800 mit der Berücksichtigung im NVA 2023 beschlossen; dabei wurde 
der Strauch als Geschenk in Aussicht gestellt. 

 
Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag:  
Der GR möge der Geschenkannahme des klimafitten Strauches „wolliger Schneeball“ 
durch Herrn Michael Sigmund zur Vervollständigung / Fertigstellung der verordneten 
30er Zone in Haitzawinkel zustimmen. 
 
Bedeckung/Verbuchung – nicht erforderlich, keine Kosten !! 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
  



Gemeinderatssitzung 2023-09-27 – öffentlicher Teil 
 

40 
 

Zu Top 19 - Plakatierung Preisanpassung 
Sachverhalt: (vorbereitet StR Tweraser/S.Berndt) 
Es liegt folgendes Ansuchen der Fa. Briza vor: 
Von: Brigitte Briza <brigitte@briza.at>  
Gesendet: Dienstag, 7. März 2023 09:58 
An: Hajek Andrea <Andrea.Hajek@pressbaum.gv.at> 
Betreff: Preise Plakatierung 
 
Sehr geehrter Frau Hajek, 
liebe Andrea, 
 
aufgrund der enormen Preissteigerungen speziell die der Treibstoffkosten, möchten wir  
gerne vorschlagen, bzw. bitte wir, die Preise bei der Plakatierung pro Plakat um € 0,50 Cent 
anheben zu dürfen. 
 
Wir bedanken uns im Voraus und hoffen auf einen positiven Bescheid. 
 
Danke und liebe Grüße 
Brigitte 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Brigitte Briza 
Mobil 0664 1620180 
 
Haus & Hofmann 
Lukas Briza  
Hameaustraße 58, 1190 Wien 
Mobil 0664 3125025 
ATU 73220739 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 folgende 
Plakatierungsrichtlinien beschlossen: 
  

mailto:brigitte@briza.at
mailto:Andrea.Hajek@pressbaum.gv.at


Gemeinderatssitzung 2023-09-27 – öffentlicher Teil 
 

41 
 

 
Plakatierungssystem in Pressbaum 

Gültigkeit: ab 01.12.2021 
 

Die fixen Plakatständer stehen seit 14. Dezember 2011 im Eigentum der Stadtgemeinde Pressbaum. Die 
Plakatierung wird ausschließlich durch die Fa.Haus & Hofmann, Lukas Briza, Hameaustraße 58, 1190 Wien 
durchgeführt.  
1. Veranstaltungen in Pressbaum haben absoluten Vorrang gegenüber auswärtigen 
Veranstaltungen.  
 
2. Für die Reservierung der Plakatflächen ist ausschließlich die Fa.Haus & Hofmann, Lukas Briza, 
Hameaustraße 58, 1190 Wien zuständig. 2.1. Reservierung für Pressbaumer Veranstaltungen: 
Vorreservierungen sind nach Fixierung der Veranstaltungen möglich, spätestens 6 Wochen vor 
Veranstaltungstermin verpflichtend. Die Pakete können nach Verfügbarkeit vom Veranstalter ausgesucht 
werden.  
 
2.2. Reservierung für auswärtige Veranstaltungen: Anmeldungen sind grundsätzlich möglich. Zusagen 
erfolgen frühestens 6 Wochen vor Veranstaltungstermin. Die Pakete werden nach Verfügbarkeit zugeteilt. 
ACHTUNG: Pressbaumer Veranstaltungen haben VORRANG!!!  
 
1. Pakete Die Plakatflächen sind nummeriert und in Pakete eingeteilt. Es gibt 6 Pakete à 18 Plakate 
und 1 Paket à 17 Plakate Die Pakete können auch geteilt an Vereine vergeben werden, die eine geringere 
Menge aushängen möchten. Dies ergäbe 11 Pakete à 9 Plakate, 2 Pakete à 8 Plakate und 1 Paket à 10 
Plakate. Um nicht mehrere Pakete zu blockieren, ist bei dieser Variante ein Aussuchen nicht möglich. 
Wenn ein großes Paket in 2 kleine geteilt wird, darf erst ein weiteres großes Paket geteilt werden, wenn 
kein kleiner Teil mehr verfügbar ist. Es gibt ausschließlich 1 Paket pro Veranstaltung!  

 
4.  Monatsplakate Es ist möglich, Monatsplakate zu reservieren, wenn ein Veranstalter mehrere 
Veranstaltungen innerhalb eines Monats hat. Der Inhalt der Plakate umfasst mindestens 2 
Veranstaltungen eines Veranstalters für den Zeitraum eines Kalendermonats. Diese Plakate haben dann 
eine Aushangzeit von 4-6 Wochen. Plakate mit nur 1 Veranstaltung als Inhalt können nicht als 
Monatsplakate gebucht werden! Ausnahme gilt nur bei Theaterveranstaltungen, deren Veranstaltung 
über mehrere Wochen stattfindet. Dies gilt nur für Pressbaumer Veranstaltungen!  
 
5. Plakatgebühr Die Gebühr pro Einzelplakat beträgt für Veranstaltungen in Pressbaum Euro 3,- für eine 
Aushangperiode Die Gebühr für Einzelplakate von Veranstaltungen außerhalb Pressbaum Euro 4,- für 1 
Aushangperiode  
 
Die Gebühr für ortsansässige Vereine beträgt 3,--  
Die Gebühr für nicht ortsansässige Vereine beträgt 5,-- Die Gebühr für Monatsplakate beträgt 5,- p.P.  
Die Gebühr für ortsansässige Wirtschaftstreibende beträgt Euro 4,--  
Die Gebühr für nicht ortsansässige Wirtschaftstreibende beträgt Euro 7,-- Die Gebühr für 
Sondervereinbarungen wird nach der Monatsplakatgebühr gerechnet. Der Betrag ist bei der Firma BRIZA 
Design& Print, Pfalzauerstraße 51, 3021 Pressbaum einzubezahlen.  
 
6. Plakatabgabe Die Abgabe der Plakate hat bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungstermin zu 
erfolgen. Die Entgegennahme der Plakate erfolgt weiterhin unter der Adresse 3021 Pressbaum, Pfalzauer 
Straße 51.  
 
7. Aushangdauer Die Aushangzeit beträgt maximal 3 Wochen Plakate werden nach Veranstaltungstermin 
in jedem Fall entfernt, auch wenn die Plakatflächen nicht neu vergeben sind.  
 
8. Sondervereinbarungen Für Sammelplakate mehrerer Veranstalter für einen längeren Zeitraum, z.B. 
Ballsaison, ist eine Sondervereinbarung möglich. Dies gilt nur für Pressbaumer Veranstaltungen.  
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Die Unterplakate bei leerstehenden Plakatständern werden von der Firma BRIZA Design & Print, 
Pfalzauerstraße 51, 3021 Pressbaum verwaltet und auf eigene Rechnung vermarktet.  
 
9. Plakatierung Die Plakatierung obliegt ausschließlich der Fa. Haus & Hofmann, Lukas Briza, 
Hameaustraße 58, 1190 Wien  
Das selbständige Anbringen von Plakaten ist ausnahmslos untersagt. Nicht genehmigte Plakatierung wird 
kostenpflichtig entfernt. Zusätzliche Wildplakatierung im Ortsgebiet von Pressbaum ist untersagt, es wird 
auf die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung vom 19.05.2003 verwiesen. Für die 
Aufstellung von eigenen Plakatständern auf öffentlichem Gut ist eine Genehmigung bei der 
Stadtgemeinde Pressbaum einzuholen. Für die Beschädigung oder Beseitigung durch Dritte wird keine 
Haftung übernommen. Wünsche, Anregungen und Beschwerden sind direkt an die Fa. Haus & Hofmann, 
Lukas Briza, Hameaustraße 58, 1190 Wien zu richten.  
 
10. Alle Veranstaltungen von Vereinen, Wirtschaftstreibenden (außer wiederkehrende für den Betrieb 
erforderliche Angebote), Parteien und Privatpersonen dürfen auf den Plakatständern der Stadtgemeinde 
Pressbaum beworben werden. Die Stadtgemeinde Pressbaum hat für Bürgerversammlungen und 
Bürgerbefragungen Vorrang außerhalb der Richtlinien. Es werden für solche Fälle pro Paket Risikoflächen 
definiert: 2 pro Paket = 14 Flächen.  

 
11. Plakate mit Inhalten, die gegen das Bundesverfassungsgesetz, andere Gesetze oder gegen die guten 
Sitten verstoßen, oder zu Rechtsverletzungen aufrufen, sind verboten! Ebenso verboten sind Plakate, 
die in ihrer graphischen Gestaltung Symbole verwenden, welche sich gegen die demokratische 
Grundordnung des Staates richten oder zu Missdeutungen Anlass geben könnten  
 
 

Eine positive Ausschussempfehlung vom 13.09.2023 liegt vor.  
 
StR Thomas Tweraser stellt den 
Antrag: 
Der Gemeinderat möge folgende Änderungen per 01.10.2023 unter Punkt 5 in den 
Plakatierungsrichtlinien beschließen: 
 
Gebühr alt Gebühr neu Für wen 

€ 3,-- € 3,50 • Veranstaltungen in Pressbaum 

• Ortsansässige Vereine 

€ 4,-- € 4,50 • Veranstaltungen außerhalb von Pressbaum 

• Ortsansässige Wirtschaftstreibende 

€ 5,-- € 5,50 • Nicht ortsansässige Vereine 

€ 7,-- € 7,50 • Nicht ortsansässige Wirtschaftstreibende 

 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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zu Top 20 - EDV-Erneuerungen 
Sachverhalt:(vorbereitet von StR Thomas Tweraser und Mag. Stefan Wallner): 
Punkt 1: 

Da die Internettelefonie in der Gemeinde Pressbaum immer wieder Störungen 
aufweist, fand am 19.05.2023 eine Besprechung mit Herrn Andreas Mann (Gemdat), 
StR Thomas Tweraser, Mag. Stefan Wallner und Andrea Hajek statt. Es wurden 
hierbei Schritte zur Problembehebung ausgearbeitet. 

In einem ersten Schritt vor der Priorisierung des Telefonnetzwerks am Server wurde 
die bestehende Bandbreite von 200 Mbit/s Download und 30 Mbit/s Upload per 
Tarifwechsel (businessCONNECT auf businessCONNECT HFC auf 1000 Mbit/s 
Download und 100 Mbit/s Updload angehoben. Diese Anhebung betrifft vorerst nur 
das Rathaus Pressbaum. 

Dieser Schritt ist zusätzlich auch für eine systembedingt erforderliche, zunehmende 
Auslagerung diverser Kommunalanwendungen (Exchange Server, K5-Reihe, 
WebOffice. Duale Zustellung etc.) in Cloudlösungen erforderlich, da hierzu größere 
Internetbandbreiten nötig sind, als bei der bisherigen, vornehmlich reinen 
Serverlösung. 

Die monatlichen Kosten steigen von 99€/brutto auf 149€/brutto. 
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StR Thomas Tweraser stellt die 

Antrag:  
 
Der GR möge den Tarifwechsel auf businessCONNECT HFC (1000/100 Mbit/s) zu 
monatlichen Kosten von 149€/brutto beschließen. Die Bedeckung ist auf dem 
Haushaltskonto 1/010100-631000 mit € 20.310,80 (Stand: 12.06.2023) gegeben. 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 

 

Punkt 2: 

Dienstleistung Rechnungen „Versiegeln“ im Elak. 

Sachverhalt: 

Ziel ist es, die Rechnungsablage in Papierform durch eine rein elektronische 
Rechnungsarchivierung zu ersetzen. Hierfür fand am 16.05.2023 eine Besprechung 
mit StR Thomas Tweraser, Ing. Erich Baumgartner, Mag. Stefan Wallner, Monika 
Tschebul, Evelyn Stattin, Dipl.-Ing. Elisabeth Wiesböck und Stadtamtsdirektorin 
Andra Hajek statt. Zusätzlich war auch der Datenschutzbeauftragte der 
Stadtgemeinde Pressbaum (Dipl.-Ing. Dieter Zoubek) anwesend. Die technische 
Seite der Möglichkeit Rechnungen im Elak zu „versiegeln“ wurde vorab mit dem 
zuständigen Gemdat-Techniker Herrn Günther Korntheil abgeklärt. 

Konkret werden hierbei die Rechnungen nach Beendigung des Rechnungsworkflows 
im ELAK gesperrt und somit für sämtliche im Elak angelegten Sachbearbeiter nicht 
mehr lösch- oder abänderbar. Im dingenden Bedarfsfall können die Rechnungen nur 
noch unter Rücksprache mit der Amtsleitung und Gemdat geöffnet werden. Aufgrund 
der 4-fach Sicherung erweist ist das rein elektronische System sicherer als die 
derzeitige physische Aufbewahrung im Kellerarchiv. 
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StR Tweraser stellt den  
Antrag:  
Der GR möge die die Vorgehensweise und die konkrete Dienstleistung, durch welche 
Rechnungen zukünftig elektronisch in der ELAK-Datenbank sicher verwahrt werden 
und die physische Rechnungsablage ersetzt wird, gemäß dem Angebot AN23/02127 
der Firma Gemdat zu einmaligen Gesamtkosten von 507,6€/brutto, beschließen. Die 
Bedeckung ist auf dem Haushaltskonto 1/900100-728000 mit € 9.018,38 (Stand: 
12.06.2023) gegeben. 
Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 
 
Punkt 3: 
 
SSL-Zertifikat für externen Zugriff auf E-Mailpostfach 
Sachverhalt: 
Bisher war der Zugriff von mobilen Endgeräten auf das gemeindeeigene E-mail-
Postfach nicht möglich. Da in dem zunehmend flexibleren Arbeitsumfeld aber die 
Nachfrage nach derartigen Optionen gestiegen ist (z.B. auch für interne 
Terminkoordination am Outlookkalender), soll diese Erweiterung umgesetzt werden. 
Hierfür ist ein gts-SSL-Zertifikat benötigt. 
Die Kosten für dieses Zertifikat betragen für 1 Jahr 708€/brutto. 
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StR Tweraser stellt den  
Antrag: 
Der GR möge den Ankauf des SSL-Zertifikates, welches für den Zugriff von mobilen 
Endgeräten auf das gemeindeeigene E-mail-Postfach möglich ist, gemäß dem 
Angebot AN23/02014 der Firma Gemdat zu einmaligen Gesamtkosten von 
708€/brutto beschließen. Die Bedeckung ist auf dem Haushaltskonto 1/900100-
728000 mit € 9.018,38 (Stand: 12.06.2023) gegeben 
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 
 
 
Punkt 4: -  
 
Zertifikatverlängerung Altaro-Sicherung 
 
Da die Lizenzen für die Datensicherung „Altaro Unlimited“ auslaufen ist eine 
Lizenzverlängerung erforderlich. Bei diesem neuen Zertifikat „Altaro Unlimited Plus“ 
liegt der Vorteil darin, dass die Altaro-Lizenzen zentral von der Gemdat gemanagt 
und somit unverzüglich Updates eingespielt werden können, die die Systemsicherheit 
erhöhen. 
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StR Tweraser stellt den  
Antrag:  
Der GR möge den Ankauf der beiden Hyper-V-Backup-Lizenzen gemäß dem 
Angebot AN23/02478 der Firma Gemdat zu Gesamtkosten von 1248€/brutto 
beschließen. Die Bedeckung ist auf dem Haushaltskonto 1/900100-728000 mit € 
9.018,38 (Stand: 12.06.2023) gegeben. 
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 
 
Punkt 5:  
 
Zertifikatverlängerung Firewall-Rathaus. 
 
Das aktuelle Zertifikat für die Firewall im Rathaus FGVM000000107283 FortiGate 
VM00 läuft am 13.08.2023 aus und muss entsprechend dem beiliegenden Angebot 
verlängert werden, um weiterhin die IT-Sicherheit zu gewährleisten.  
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StR Tweraser stellt den 
Antrag: 
Der GR möge den Ankauf der Lizenz FortiGate UTM FG-VM00 für ein weiteres Jahr 
zu einmaligen Gesamtkosten von 1134€/brutto gemäß dem Auftrag AUF23/011938 
beschließen. Die Bedeckung ist auf dem Haushaltskonto 1/900100-728000 mit € 
9.018,38 (Stand: 12.06.2023) gegeben. 
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
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Punkt 6: -  

Die Produktreihe K5 Next soll zukünftig bestehende Gemdat-Software ersetzen. 

Hierzu gehört WILMA-2000 und das Lokale Melderegister (LMR) 

K5 Next Basis 

K5 Next Wahl & K5 Next Einwohner 

K5 Next meine Wahlkarte & k5 Next meine Wahlinfo 

K5 Next Wahltag 

Im Wesentlichen geht es darum, die bisherigen Dienste nach und nach in eine Cloud 
zu verlagern. Dadurch können rascher (Sicherheits)-Updates durchgeführt werden, 
was aufgrund der steigenden Bedrohungslage sehr wichtig ist. Der Zugriff aus die 
Daten ist mobiler aber gleichzeitig besser mit 2-Faktor Authentifizierung geschützt. 
Gleichzeitig sollen die Programme einheitlicher und anwenderfreundlicher gemacht 
werden. 

    Euro/brutto Euro/brutto 
Summe jährliche 
Kosten/Euro/brutto 

bisher LMR 121,44 1457,28 1803,888 
WilmaV-2010 28,884 346,608 

         

K5-
Next 

0,021 0,017 0,011 

444 

0,062 0,051 0,033 
0,013 0,009 0,005 

      
  

42 34 22 
124 102 66 

26 18 10 
K5-
Next einmalige Kosten  363 

 

Produktbeschreibung K5-Next der Firma Gemdat 
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Es liegt eine positive Ausschussempfehlung vom 13.09.2023 vor.  
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StR Thomas Tweraser stellt die 

Antrag:  
Der GR möge den Umstieg auf die K5-Next-Produktreihe der Firma Gemdat zu den 
angeführten Konditionen beschließen. Die Bedeckung ist auf dem Haushaltskonto 
1/900100-728000 mit € 9.018,38 (Stand: 12.06.2023) gegeben. 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
• Kündigung der Telefonnummer 56412 und 57030 
Sachverhalt (vorbereitet von StR Thomas Tweraser/S. Berndt)) 
Im Zuge der letzten Rechnung von A1 wurde festgestellt, dass für den Wirtschaftshof 

und die MSOW in der VS Pressbaum noch Festnetzanschlüsse gezahlt werden. Nach 

erfolgter Rückfrage bei den zuständigen Ansprechpartnern konnte erhoben werden, 

dass diese Abschlüsse nicht mit verwendet werden und somit gekündigt werden 

können. Momentan werden für den Wirtschaftshof 56412 18,94€ (netto) und für die 

MSOW (Musikschule Oberes Wiental) 57030 13,90€ (netto) monatlich bezahlt. 
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WH: 
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MSOW: 
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StR Thomas Tweraser stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge die Kündigung der Festnetznummern vom Wirtschaftshof 

(56512) und der MSOW (57030) veranlassen. 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig  
 
zu top 21 - Kündigung Hot Spot vor dem Rathaus 
wird abgesetzt 
 

Zu Top 22 - Löschungserklärung  

Sachverhalt (vorbereitet von StR DI Fritz Brandstetter, Mag. Stefan Wallner) 

Das Notariat Mag. Dr. Michael Wagner MBL, Muthgasse 26, 6 OG Top 1, 1190 Wien, 
hat bei der Stadtgemeinde Pressbaum am 07.07.2023 beantragt, dass die folgenden 
zu Gunsten der Stadtgemeinde Pressbaum eingetragenen Verpflichtungen in der 
Grundbuchseinlage EZ. 807, KG 01905 im Lastenblatt C, gelöscht werden: 

 

Es handelt sich um folgende Eintragungen: 

2 a 860/1912 

REALLAST der Verpflichtung, zur Verbreiterung des 
Wirtschaftsweges einen 10 m breiten Grundstreifen kostenlos 
abzutreten, gem Erledigung 1912-07-06 für Gemeinde Preßbaum 
b 899/1919 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 581 
 
3 a 860/1912 
REALLAST der Verpflichtung, die Straßenzüge auf eigene 
Kosten ins vorgeschriebene Niveau zu bringen und zu 
übergeben, gem Abs III Erledigung 1912-07-06 für Gemeinde 
Preßbaum 
 
b 899/1919 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 581 
4 a 860/1912 
REALLAST der Verpflichtung zur Verbauung der Baustellen gem 
Abs IV Erledigung 1912-07-06 für Gemeinde Preßbaum 
b 899/1919 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 581 
 

 
Zu 1) Die Verpflichtungen zu Grundabtretungen sind im § 12 der NÖ Bauordnung 2014 
festgelegt und richten sich nach den Straßenfluchtlinien im rechtsgültigen 
Bebauungsplan der Stadtgemeinde Pressbaum. 
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Zu 2) Die Straßenzüge am Bartberg befinden sich im Besitz der Stadtgemeinde 
Pressbaum (Öffentliches Gut) und sind bereits im benötigten Niveau vorhanden. 
Zudem ist die Gemeinde für die Erhaltung der Straßen in Ihrem Besitz verantwortlich. 
 
Zu 3) Eine Verpflichtung zur Verbauung kann gemäß dem gegenständlichen Bescheid 
nicht mehr bestehen. Die Bebauungsbestimmungen richten sich nach der NÖ 
Bauordnung 2014, den Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Pressbaum und 
dem rechtsgültigen Bebauungs- und Flächenwidmungsplan. Überdies ist das 
betreffende Grundstück bereits seit dem Jahr 1929 konsensmäßig bebaut. 
 
Die Verpflichtungen im Bescheid vom 06.07.1912 bestehen also nur noch in der 
Theorie und haben für die Stadtgemeinde Pressbaum faktischen Nutzen mehr. 

Beilagen:  

• Ansuchen 
• Grundbuchsauszug 
• Auszug aus dem Bebauungsplan 
• Auszug aus der DKM 
• Niederschrift des Bausachverständigen 
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1. Ansuchen 
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Grundbuchssauszug: 
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3.) Auszug aus dem Bebauungsplan  
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4.) Auszug aus der DKM  
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      7. Niederschrift des Bausachverständigen 
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Löschungserklärung: 
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StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Einverleibung der Löschung der im 
Grundbuchsblatt der EZ. 807, KG 01905 zu Gunsten der Stadtgemeinde Pressbaum  

2 a 860/1912 

REALLAST der Verpflichtung, zur Verbreiterung des 
Wirtschaftsweges einen 10 m breiten Grundstreifen kostenlos 
abzutreten, gem Erledigung 1912-07-06 für Gemeinde Preßbaum 
b 899/1919 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 581 
 
3 a 860/1912 
REALLAST der Verpflichtung, die Straßenzüge auf eigene 
Kosten ins vorgeschriebene Niveau zu bringen und zu 
übergeben, gem Abs III Erledigung 1912-07-06 für Gemeinde 
Preßbaum 
 
b 899/1919 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 581 
4 a 860/1912 
REALLAST der Verpflichtung zur Verbauung der Baustellen gem 
Abs IV Erledigung 1912-07-06 für Gemeinde Preßbaum 
b 899/1919 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 581 
 
erfolgen kann. Kosten für die Stadtgemeinde Pressbaum fallen hierbei nicht an. 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
  
 
Zu Top 23 – Grundabtretung, Kaiserbrunnstraße 49 
Sachverhalt:(vorbereitet von StR DI Fritz Brandstetter/Mag. Stefan Wallner): 

Es wurde am 14.01.2023 die Bewilligung einer Grenzänderung im Bauland auf der 
Liegenschaft Kaiserbrunnstraße 49 beantragt. Für diese Liegenschaft ist im aktuell gültigen 
Bebauungsplan der Stadtgemeinde Pressbaum eine Grundabtretung vorgesehen. Gemäß 
dem Teilungsplan GZ.: 3652/22 vom 17.01.2023 des Dipl.-Ing. Alireza Khatibi, Hauptstraße 
60B/11, 3021 Pressbaum sind daher die nachstehenden Teilstücke KOSTENLOS sowie 
LASTEN- u. BESTANDSFREI in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum 
abzutreten: 

Das Teilstück 2 des Grundstücks Nr. 162/86, EZ. 160, KG 01904 im Ausmaß von 13m² ist 
lasten- und bestandsfrei in das Öffentliche Gut (Gst.Nr. 162/41, EZ. 310, KG 01904) 
der Stadtgemeinde Pressbaum abzutreten. 
 
Das Gesamtausmaß der Grundabtretung ins öffentliche Gut der Stadtgemeinde 
Pressbaum beträgt 13 m². 
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 Der o.a. Teilungsplan wurde von SV Arch. DI Pluharz positiv begutachtet. Die Abtretung 
stimmt mit den Vorgaben des Bebauungsplanes ein. 
 
Beilage: 1x Teilungsplan 
 1x Ansuchen 
 1x Grundbuchsauszug 
 1x Auszug Bebauungsplan, 
 1x Sachverständigenniederschrift 
 
StR DI Fritz Brandstetter stellt den  
 
Antrag:  
 
Der Gemeinderat möge die gegenständliche, kostenlose Grundabtretung des Trennstücks 
Nr.2 des Grundstückes Nr. 162/86, EZ. 160, KG 01904 im Ausmaß von 13m² in das 
öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum (Gst.Nr. 162/41, EZ. 310, KG 01904) gemäß 
dem Teilungsplan GZ.: 3652/22 vom 17.01.2023 von Dipl.-Ing. Alireza Khatibi, Hauptstraße 
60B/11, 3021 Pressbaum beschließen. 
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Auszug aus dem Bebauungsplan: 
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Auszug aus der DKM: 
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Grundbuchsauszüge: 
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Teilungsplan: 
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Sachverständigenniederschrift: 

 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 24  – Grundabtretung, Kaiserbrunnstraße 39 
Sachverhalt:(vorbereitet von StR DI Fritz Brandstetter/Mag. Stefan Wallner): 

Es wurde am 02.08.2023 die Bewilligung einer Grenzänderung im Bauland auf der 
Liegenschaft Kaiserbrunnstraße 39 beantragt. Für diese Liegenschaft ist im aktuell gültigen 
Bebauungsplan der Stadtgemeinde Pressbaum eine Grundabtretung vorgesehen. Gemäß 
dem Teilungsplan GZ.: 1528 vom 23.05.2023 von Dipl.-Ing. Albin Rentenberger BA, 
Castellezgasse 29/9, 1020 Wien, sind daher die nachstehenden Teilstücke KOSTENLOS 
sowie LASTEN- u. BESTANDSFREI in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum 
abzutreten: 

Das Teilstück 1 des Grundstücks Nr. 162/98, EZ. 221, KG 01904 im Ausmaß von 96m² ist 
lasten- und bestandsfrei in das Öffentliche Gut (Gst.Nr. 162/12, EZ. 263, KG 01904) 
der Stadtgemeinde Pressbaum abzutreten. 
 
Das Gesamtausmaß der Grundabtretung ins öffentliche Gut der Stadtgemeinde 
Pressbaum beträgt 96 m². 
 
  
Der o.a. Teilungsplan wurde von SV Arch. DI Pluharz positiv begutachtet. Die Abtretung 
stimmt mit den Vorgaben des Bebauungsplanes ein. 

 
Beilage: 1x Teilungsplan 
 1x Ansuchen 
 1x Grundbuchsauszug 
 1x Auszug Bebauungsplan, 
 1x Sachverständigenniederschrift 
 
StR DI Fritz Brandstetter stellt den  
 
Antrag:  
 
Der Gemeinderat möge die gegenständliche, kostenlose Grundabtretung des Trennstücks 
Nr.1 des Grundstückes Nr. 162/98, EZ. 221, KG 01904 im Ausmaß von 96 m² in das 
öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum (Gst.Nr. 162/12, EZ. 263, KG 01904) gemäß 
dem Teilungsplan GZ.: 1528 vom 23.05.2023 von Dipl.-Ing. Albin Rentenberger BA, 
Castellezgasse 29/9, 1020 Wien, beschließen. 
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 Auszug aus dem Bebauungsplan: 
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Auszug aus der DKM: 
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Grundbuchsauszug: 
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Teilungsplan: 
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Sachverständigenniederschrift: 

 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 25 - Genossenschaftsgründung Erneuerbaren Energiegemeinschaft  
Wird abgesetzt 
 
zu Top 27 -  Hüttenverleih - Regressmöglichkeit bei Schäden nach Rückgabe 
Wird abgesetzt 

 

zu top 28 - Instandhaltung Fuhrpark Wirtschaftshof 
Sachverhalt (vorbereitet von GR Ing. Strombach/GR Manfred Hebenstreit):  

Vor der anstehenden Wintersaison ist die Sanierung/Instandhaltung des Schnee-pflugs 

notwendig, um einen reibungslosen Winterdienst sicherzustellen. Lt. Kosten-

voranschlag (KV) der Fa. aebi Schmidt kommt die Sanierung auf € 13.486,15. Das 

Team des Wirtschaftshofs hat sich bereiterklärt, den Schneepflug für die Material-

kosten rund € 1.500,- instand zu setzen und für den Winterdienst zu sanieren. 
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Es liegt eine positive Empfehlung des entsprechenden Ausschusses vom 06.09.2023 

vor.  

 

 

 



Gemeinderatssitzung 2023-09-27 – öffentlicher Teil  
 
 

110 
 
 
 

GR Ing. Strombach stellt den 

Antrag:  
Der Gemeinderat möge der Sanierung/Instandsetzung des Schneepfluges durch den 

Wirtschaftshof zustimmen. Der Kostenvoranschlag für die Sanierung lt. KV der Fa. aebi 

Schmidt beläuft sich auf € 13.486,16 brutto; der Wirtschaftshof würde dies für € 1.500,- 

(Materialkosten) brutto bewerkstelligen.  

Bedeckung in Höhe von € 25.000 (brutto): 1 211 000 - 600 001 (Energiebezüge Gas 

VS) im Nachtrag geändert auf 1 821 000 - 617 000 (Reparaturen)  

Vorbehaltlich Beschlussfassung NTVA 2023 

Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
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• Reparatur des Streugeräts LKW Scania 
Sachverhalt (vorbereitet von GR Ing. Strombach/GR Manfred Hebenstreit):  

Ebenso unerlässlich ist die Reparatur des Streugeräts für den Aufbau am LKW Scania. 

Da eine Neuanschaffung unter den aktuellen finanziellen Bedingungen nicht möglich ist 

(Neuankauf liegt bei etwa € 47.000,-, inkl. Edelstahlbehälter bei rund € 53.000,-) kann 

durch eine Reparatur bei der Fa. Kahlbacher in Höhe von € 10.570,70 lt. KV der Betrieb 

für den Winterdienst sichergestellt werden. 
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Es liegt eine positive Empfehlung des entsprechenden Ausschusses vom 06.09.2023 

vor.  

GR Ing. Strombach stellt den 

Antrag:  
Der Gemeinderat möge der Vergabe der Sanierung des Streugeräts für den LKW 

Scania an die Fa. Kalchbacher gemäß Kostenvoranschlag vom 4.9.2023 in Höhe von € 

12.684,84 brutto zustimmen. 

Bedeckung in Höhe von € 25.000 (brutto): 1 211 000 - 600 001 (Energiebezüge Gas 

VS) im Nachtrag geändert auf 1 821 000 - 617 000 (Reparaturen) 

Vorbehaltlich Beschlussfassung NTVA 2023 

Wortmeldungen: 
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 29 – Miete LKW Scania Wirtschaftshof 
Sachverhalt (vorbereitet von GR Strombach/A.Hajek)  

Der GR hat basierend auf den Vertrag vom 23.10.2012 
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folgenden Beschluss in der Gemeinderatssitzung vom 18.04.2023 gefasst: 

GR Strombach stellt den 
Antrag: 
Der Gemeinderat möge die Anmietung des Scania LKWs ab 01.02.2023 für ein Jahr 
wie oben angeboten beschließen.  
Eine Bedeckung ist gegeben: 1/821000-700300 Fuhrpark Miet- und Pachtaufwand KFZ 
Entscheidung: 
Dafür: Mehrheit d. GR  
Stimmenthaltungen: StR Kalchhauser, GR Ing. Woletz, GR Hebenstreit 
Mehrheitlich angenommen 
Der Ausschuss für Gemeindeeinrichtung hat folgende Empfehlung abgegeben: 
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Der Ausschuss empfiehlt eine Vertragsänderung unter Einbeziehung des Passus „(…) 

nach Bezahlung von 100 Monatsraten hat die Stadtgemeinde Pressbaum die Option 

das Fahrzeug für einen Symbolwert zu kaufen“. Die Empfehlung ist daher Mietvertrag 

oder Ratenzahlung mit Kaufoption. Der Vertrag ist jederzeit kündbar unter Einhaltung 

einer 3 Monatsfrist. Die Laufzeit des Vertrags mit einer 1 Jahreslaufzeit ist so nicht 

akzeptabel.  
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Der Gemeinderatsbeschluss vom 18.4.2023 ist aufzuheben und folgender Antrag 
ist zu fassen: 
GR Ing. Strombach stellt den 
Antrag: 

• Der Gemeinderat möge den Beschluss des Gemeinderates vom 18.4.2023 
aufheben  

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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• den Mietvertrag für den LKW Scania bei der Fa. PKomm von 1.2.2023 bis 
31.5.2031 mit Euro 690,00 netto Monatsmiete beschließen. (100 Monate ab 
1.2.2023) 

• Eine jederzeitige Kündigung, unter Einhaltung der Kündigungsfrist, des 
Mietvertrages ist möglich und im Vertrag festgehalten. Weiters geht der 
Mietgegenstand nach Ablauf der vereinbarten Mietdauer entschädigungs- bzw. 
kostenlos in das Eigentum der Stadtgemeinde Pressbaum über.  

Eine Bedeckung ist gegeben: 1/821000-700300 Fuhrpark Miet- und Pachtaufwand KFZ 
 
Wortmeldungen: StR Kalchhauser, GR Strombach, GR Herzog,   
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
Wortmeldungen: GR Dr. Grosskopf 
Abstimmung findet ohne GR Krischel statt.  
 
Zu Top 30 – Verordnungserlassung Archiv- und Benutzerordnung für Stadtarchiv 

Pressbaum  
Wird abgesetzt 
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Zu Top 32 – Berichte 
GR. Dr. Grosskopf – Arbeitsgruppe PKomm – Wirtschaftlichkeit –  es wurden 8 
mögliche Interessenten angeschrieben, davon haben 3 geantwortet - 2 waren nicht 
geeignet und einer ist möglicherweise befangen. Arbeitsgruppe im Oktober – sollte 
keine stattfinden, legt Hr. Großkopf sein Amt als Gruppenkoordinator nieder. 
 
Der Bürgermeister schließt die Sitzung um 20:13 Uhr 

 
 

V.g.g. 
 

Der Bürgermeister:               Die Schriftführerin: 
 

 

 

.......................................             ………………………… 
Josef Schmidl-Haberleitner                               Evelyn Stattin      
 
 
           

 
 

Die Protokollprüfer: 
 
 
 
 
…………………………………..   ............................................ 
Ing. Jochen Pintar (ÖVP)    Christine Leininger (DIE GRÜNEN) 
       
 
 
 
 
.......................................................   ................................................ 
StR Alfred Gruber (SPÖ)    Wolfgang Kalchhauser (WIR!)   
 
 
     
 
 
……………………………………………. 
GR Anna-Leena Krischel bakk.phil (FPÖ) 
 
  



Gemeinderatssitzung 2023-09-27 – öffentlicher Teil  
 
 

125 
 
 
 

 
 










































































	Protokoll öffentlich 27.09.2023 n.d.S.
	Zu Top 14 - Feuerwehr Rekawinkel Grundstücksankauf
	Zu Top 15 – Auftragsvergabe: Sirenen Wartung
	Wird abgesetzt
	Von: Brigitte Briza <brigitte@briza.at>  Gesendet: Dienstag, 7. März 2023 09:58 An: Hajek Andrea <Andrea.Hajek@pressbaum.gv.at> Betreff: Preise Plakatierung
	V.g.g.


	ECOVIS Prüfbericht JA 2022

